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Eschelbronn Lobbach-Wa. Lobbach-Lo. Mauer Meckesheim Mönchzell Spechbach

Bürgermeisteramt
Fax

95 09-0
95 09-50

95 25-0
95 25-25

95 25-90
95 25-95

92 20-0
92 20-99

92 00-0
92 00-15

13 44 95 00-0
95 00-60

FEUERWEHR
Gerätehaus
Kommandant
Handy

 
95 09-19
40916

 
4 06 53

 
43 33 70 65

78 95 33
01 71/5 34 55 45

 
89 49

 
67 66

 
4 12 91

0173/1814752

Wassermeister
nach Dienstschluss

0172/6234741
0 62 26/4 00 57

0170/9041749 0 62 23/9 25 56-0 92 00-82
0172/6238644

9500-12

Schule 4 24 56 4 01 84 - 99 17 68 92 00-70 92 00-90 4 00 35

Bauhof 0 62 26/
42 95 87

95 25-31
0172/6231512

73 98
0174/9794082

92 00-80
92 00-81

0173-5103729
0152-55283806

Forst 0162/2646672 0162/2646695 0162/2646674 0176/10408915

Halle Kultur- und
Sportzentrum

4 12 45

Wimmers-
bachhalle
97 12 10

Maienbach-
halle

4 06 66

Turnhalle/
Hallenbad

31 77

Auwiesen-
halle
26 75

Lobbachhalle
10 55

Turn- und
Festhalle
97 00 18

Wichtige Telefonnummern Vorwahl: 0 62 26 (Meckesheim)

Der Apotheken-Notdienstfinder 22 8 33*
von jedem Handy ohne Vorwahl · max. 69 ct/Min/SMS

Der Apotheken-Notdienstfinder 0800 00 22 8 33 Kostenlos aus dem Festnetz

www.aponet.de

Der Bereitschaftsdienst beginnt um 8.30 Uhr des angegebenen 
Tages und endet um 8.30 Uhr des darauffolgenden Tages. 

Verbandsbaubüro des GVV Elsenztal 92 00-50
(u. a. für Schnurgerüstabnahmen)

Kläranlage Meckesheimer Cent 99 11 88 
Kläranlage Im Hollmuth  0 62 23/97 21 25
AVR Kommunal GmbH Abfalltelefon 0 72 61/9 31-0
Ruftaxi-Verkehr Meckesheim/Lobbach
Taxi Elsenztal  06226/8862
Sozialstation Elsenztal 20 99
Ambulanter Hospizdienst Elsenztal e.V.
Bärbel Reuter (Lobbach) 06226/429002
Romina Beck (Bammental) 06223/8668665
Handy Romina Beck 01525/2845875
Ärztliche Bereitschaftsdienste 116 117
Pilzberatung, Peter Reiter 51 15
Bereitschaft der Zahnärzte 
Samstags, sonn- und feiertags in der Zeit von 10.00–12.00 Uhr.
Der diensthabende Zahnarzt ist über 0621-38000821 zu erfragen. 
In der übrigen Zeit ist der diensthabende Zahnarzt nur in dringen-
den Fällen telefonisch erreichbar.

Bereitschaft der Tierärzte falls der Haustierarzt nicht erreichbar ist
Am Samstag, 29. und Sonntag, 30. Juni
Dr. Schäfer, Telefon 0 62 26/15 69

Bereitschaft der Apotheken:

Freitag, 28.6. Stadt-Apotheke, Hauptstraße 12 
 Schönau, 0 62 28/82 41
 Schloss-Apotheke, Industriestraße 7 
 Eschelbronn, Tel. 0 62 26/9 51 30

Samstag, 29.6. Brücken-Apotheke, Bahnhofstr. 34 
 Neckargemünd, Tel. 0 62 23/26 04

Sonntag, 30.6. Thomas-Apotheke, Hauptstraße 97 
 Bammental, Tel. 0 62 23/57 57

Montag, 1.7. Weinberg-Apotheke, Sinsheimer Straße 5 
 Mauer, Tel. 0 62 26/9 93 93 40

Dienstag, 2.7. Steinach-Apotheke, Hauptstraße 12 
 Neckarsteinach, Tel. 0 62 29/4 44

Mittwoch, 3.7. Römer-Apotheke, Bammentaler Str. 13 
 Wiesenbach, Tel. 0 62 23/97 00 74

Donnerstag, 4.7. Paracelsus-Apotheke, Wiesenbacher Str. 37 
 Neckargemünd, Tel. 0 62 23/33 00

Polizei-Notruf 1 10

Polizeirevier Neckargemünd 0 62 23/9 25 40

Polizeiposten Meckesheim 13 36

Polizeiposten Waibstadt 0 72 63/58 07

Notruf (Feueralarm, Unfälle aller Art, Notarzt) 1 12

DRK-Krankentransporte  0 62 26/1 92 22

Behördenrufnummer 1 15

Malteser Rhein-Neckar 0 62 22/9 22 50

Kostenfreie Störunghotline des 
Gasversorgers (MVV) 0800 / 290 1000

Süwag Energie AG, Bammental  0 62 23/96 30
 im Störfall 0800/7962787

Eschelbronn
keine

Lobbach
Ortsteil Lobenfeld
keine

Ortsteil  Waldwimmersbach
keine

Mauer
keine

Meckesheim
30.6. Frau Marianne Sonja Windisch 70 J.
5.7. Frau Gerda Fischer 93 J.

Mönchzell: 
keine

Spechbach
keine



Nummer 26 • 28. Juni 2019 Seite 5Amtsblatt Elsenztal

Einreichung aufgefordert. Unabhängig davon, wer die Initiative er-
greift: Die Auszeichnung geht an beide Partner. Denn Baukultur 
kann nur dort entstehen, wo sich Bauherr und Architekt gemeinsam 
für eine umweltgerechte und vor allem am Menschen orientierte 
Lösung der Bauaufgabe engagieren. „Daher wollen wir mit dem 
Auszeichnungsverfahren“, so der Landrat, „das Bewusstsein der 
Menschen hier im Kreis für Baukultur im Alltag fördern.“
Die prämierten Objekte werden im Internet (www.akbw.de/objekte), 
in der App Architekturführer Baden-Württemberg und einer Bro-
schüre umfangreich dokumentiert. Zudem erhalten die Bau-herren 
und Architekten im Rahmen einer Feierstunde Urkunden überreicht, 
auch eine Plakette zur Befestigung am Bauwerk gehört zur Aus-
zeichnung. Das letzte Verfahren „Beispielhaftes Bauen“ im Rhein-
Neckar-Kreis fand 2009 statt. 16 Objekte erhielten damals eine Prä-
mierung.
Die Einreichungsfrist läuft bis zum 10. September 2019, detaillierte 
Auslobungsunterlagen finden sich unter www.akbw.de/baukultur/
beispielhaftes-bauen/ausschreibungen.html 

Wir bedanken uns herzlich für die Veröffentlichung.

2009 von der Architektenkammer prämiert für „Beispielhaftes Bau-
en“: Umnutzung ehemaliger Scheunen eines Aussiedlerhofes zu 
Wohnhaus und Büro eines Garten- und Landschaftsbaubetriebes; 
Lackner + Bohnert Architekten, Bauherren: Simone und Markus 
Wolf, Fotograf: Lackner + Bohnert Architekten

2009 von der Architektenkammer prämiert für „Beispielhaftes Bau-
en“: Evangelisches Gemeindezentrum in Neulußheim; Lorentz.Roth.
Architekten.GmbH, Bauherr: Evangelische Kirchengemeinde Neu-
lußheim, Fotograf: Dirk Altenkirch

2009 von der Architektenkammer prämiert für „Beispielhaftes Bau-
en“: SAP-Campus-Brücke - Fußgängerbrücke über die Zufahrt SAP 
Deutschland; Jöllenbeck + Wolf Architekten; Tragwerksplanung: 

Energieberatung -  
ein Service Ihrer  
GVV-Gemeinden
Energiespartipp: 

Was Sie als Hauseigentümer bei energiesparender Modernisierung 
oder als Mieter beim Energiesparen tun können, erfahren Sie bei 
einer kompetenten und kostenfreien Initialberatung von der KliBA. 
Sie ist eine erste Orientierungshilfe und hilft Ihnen bei der Umset-
zung Ihrer Energiesparziele auch mit Hilfe verschiedener staatlicher 
Fördermöglichkeiten zu folgenden Themen:
• energetische Altbaumodernisierung 
• Neubau oder Sanierung zum Energieeffizienzhaus 
• Planung eines Passivhauses 
• Heizungserneuerung, Erfüllung EWärmeG 
• Einsatz von erneuerbaren Energien
• Stromsparmaßnahmen
• Förderung und Zuschuss durch KfW, BAFA, Land und Kommune 

Die effektivste Strompreisbremse setzt beim Stromsparen an! Bei 
der KliBA können Sie kostenlos Strommessgeräte ausleihen. Das 
Messgerät kann die heimlichen „Stromfresser“ entlarven. Es zeigt 
– zwischen Steckdose und dem zu untersuchenden Gerät gesteckt 
– den Stromverbrauch eines Elektrogerätes an. Damit lässt sich 
auch der Stromverbrauch durch Leerläufe beziehungsweise den 
Stand-by-Modus erkennen und verringern. 

Weitere Informationen über Energienutzung, Wärmeschutz oder 
Fördermöglichkeiten gibt es bei den KliBA-Energieberatern: diese 
sind regelmäßig für Sie im Rathaus vor Ort – natürlich kostenfrei und 
unverbindlich. Näheres finden Sie unter den amtlichen Nachrichten 
Ihrer Gemeinde. 

Nutzen Sie die kostenfreie Serviceleistung Ihrer Kommune!

Ämter & Behörden
Beispielhaftes Bauen 
Rhein-Neckar-Kreis 
2009 - 2019 ausgelobt 
/ Schirmherr ist Land-
rat Stefan Dallinger

In Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis und 
dem Eigenbetrieb Bau und Vermögen lobt die Architektenkammer 
Baden-Württemberg das Auszeichnungsverfahren „Beispielhaftes 
Bauen im Rhein-Neckar-Kreis 2009–2019“ aus, Schirmherr ist Land-
rat Stefan Dallinger. Gesucht sind realisierte Objekte aus den Berei-
chen Wohnen, Wohnumfeld, öffentliche Bauten, Industrie- und Ge-
werbebauten, Garten- und Parkanlagen, Innenraumgestaltungen 
sowie städtebauliche Projekte. Auch Umbauten und Umnutzungen 
gehören dazu.

Eine Auszeichnung erhalten solche Einreichungen, die beispielge-
bend für die Architektur und Stadtgestaltung in unserem Alltag sind, 
die Positives für das Wohlbefinden und das Zusammenleben von 
Menschen leisten. Das können gleichermaßen ein öffentlicher Platz 
oder Garten sein wie eine Schule oder Scheune – also keineswegs 
nur spektakuläre Großprojekte. Ziel des Auszeichnungsverfahrens 
ist, beispielhafte Architektur aufzuspüren und ihr ein Forum zu bie 
ten. Denn zahlreiche Bauten, die sonst unbeachtet blieben, haben 
den Blick der Öffentlichkeit verdient.

Zur Teilnahme sind alle Bauherrinnen und Bauherren eingeladen, 
die gemeinsam mit einer Architektin oder einem Architekten gebaut 
haben. „Gute Architektur schafft ein Stück Lebensqualität und 
braucht dafür ambitionierte Bauherren“ so der Landrat des Rhein-
Neckar-Kreises und Schirmherr, Stefan Dallinger. Aber auch alle 
Vertreter der Architektenschaft – aus den Bereichen Architektur, In-
nenarchitektur, Landschaftsarchitektur oder Stadtplanung – sind zur 

Gemeinsame Amtliche 
Bekanntmachungen
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Ingenieurbüro für Tragwerksplanung Dipl.-Ing. Georg Hildenbrand, 
Bauherr: Stadt Walldorf, Foto: Ackermann & May

Informationsveranstaltung 
zum Thema „Frauen und Rente: Was ist wichtig?“ 
Am Dienstag, 9. Juli 2019 – ein Angebot der Gleichstellungsbeauf-
tragten des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis und der Deutschen 
Rentenversicherung Baden-Württemberg
Nach wie vor verdienen Frauen weniger als Männer, kümmern sich 
um die Kinder, um pflegebedürftige Angehörige und erledigen den 
Großteil der Hausarbeit. Dafür arbeiten sie häufig in Teilzeit und neh-
men bei Eheschließungen eine niedrigere Steuerklasse an. Welche 
Auswirkungen hat dies auf die Rente? Wie sieht die eigenständige 
Altersvorsorge bei Frauen aus? Was geschieht bei einer Scheidung, 
Trennung oder Tod des (Ehe-)partners? 
Unter dem Titel „Frauen und Rente: Was ist wichtig?“ findet am 
Dienstag, 9. Juli, von 18 bis 20 Uhr eine Informationsveranstaltung 
rund um das Thema Altersvorsorge – speziell im Hinblick auf die 
besonderen Lebensumstände von Frauen – im Landratsamt Rhein-
Neckar-Kreis (Sitzungssaal 5.OG) statt. Fragestellungen unter an-
derem zu Rentenansprüchen, Auswirkungen der Familienpause, 
Teilzeitarbeit, Minijobs und Scheidung werden dargestellt. Organi-
siert wird die Veranstaltung von der Gleichstellungsbeauftragten 
des Landratsamtes, Susanne Vierling in Kooperation mit der Gleich-
stellungsbeauftragten der Deutschen Rentenversicherung Baden-
Württemberg, Gabriele Prestel. Der Vortrag wird von einem Berater 
der Deutschen Rentenversicherung gehalten.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Anmeldungen 
bitte per E-Mail an die Gleichstellungsbeauftragte: 
Susanne.Vierling@Rhein-Neckar-Kreis.de. 

Projekt-Förderfahrt durch den ländlichen 
Raum des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch, 
10. Juli, 9 bis 17 Uhr / Es sind noch Plätze frei
Förderprogramme zur Strukturentwicklung wie das Entwicklungs-
programm Ländlicher Raum (ELR), LEADER oder Spitze auf dem 
Land setzen wichtige Impulse zur Stärkung des ländlichen Raums. 
Aufgrund der Programmausschreibung des ELR 2020 sowie zur 
Vorbereitung der anstehenden EU-Förderperiode 2020+ stellt die 
Stabsstelle Wirtschaftsförderung im Landratsamt Rhein-Neckar-
Kreis den Kommunen und anderen Interessierten beispielhafte Pro-
jekte im Rahmen einer Förderfahrt vor. 
Während der Fahrt besteht die Möglichkeit zum intensiven Aus-
tausch mit den LEADER-Geschäftsstellen „Kraich-gau-Gestalte mit“ 
sowie „Neckartal-Odenwald aktiv“, aber auch mit den Ansprechpart-
nerinnen und Ansprechpartnern des Regierungspräsidiums Karls-
ruhe, des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis sowie zahlreichen Ak-
teuren, die tolle Ideen mit Unterstützung von Förderprogrammen 
realisiert haben. 
Die Veranstaltung ist kostenfrei. Die Fahrt beginnt am Mittwoch, 10. 
Juli, um 9 Uhr am Bahnhof in Waibstadt. Eine Anmeldung ist zwin-
gend erforderlich und kann bei der Stabsstelle Wirtschaftsförderung 
bei Barbara Schäuble, E-Mail: barbara.schaeuble@rhein-neckar-
kreis, Telefon 06221/522-2501, bis spätestens 27. Juni erfolgen.

Gemeinsam aktiv gegen die hochallergene 
Ambrosia
LUBW bittet um Meldung von Fundorten
Im Juli beginnt die hochallergene Beifuß-Ambrosie zu blühen und 
verbreitet ihre Pollen in warmen Wintern bis in den Dezember. Des-
halb hat die internationale Ambrosien Gesellschaft (International 
Ragweed Scoiety) für den kommenden Samstag, den 22. Juni 2019 
den internationalen Ambrosiatag ausgerufen. Zu Beginn der Som-
mermonate ist die Pflanze bereits zu erkennen und ihre Bekämp-
fung vor der Blüte besonders wirkungsvoll. 
Die Meldestelle für Baden-Württemberg ist bei der LUBW Landesan-
stalt für Umwelt Baden-Württemberg angesiedelt. Die LUBW erhebt 
die Bestände, um das aktuelle Verbreitungsgebiet zu bestimmen und 
gibt für eine gezielte Bekämpfung die Informationen an die unteren 
Verwaltungsbehörden in Kommunen und Landkreisen weiter.
„Leider hat sich die Pflanze in Baden-Württemberg in den letzten 
Jahren besonders entlang von Straßen, in Blühstreifen und an 

Ackerrändern deutlich ausbreiten können“, so Dr. Kai-Achim Höp-
ker, Referatsleiter „Medienübergreifende Umweltbeobachtung, Kli-
mawandel“ der LUBW und ergänzt: „Mithilfe von engagierten Bür-
gerinnen und Bürgern können wir Bestände der Ambrosia möglichst 
flächendeckend erfassen. Deswegen bitten wir wieder um rege 
Beteiligung bei der diesjährigen Meldeaktion.“ Vom Spaziergänger, 
Gartenbesitzer bis zum Landwirt sind alle gefragt bei der Aktion 
mitzumachen. 

Wie kann man Ambrosia Funde melden?
Auf der LUBW-Webseite „Ambrosia-Bestände melden“ sind die 
Merkmale der Pflanze gut beschrieben und die verschiedenen Mel-
demöglichkeiten übersichtlich erläutert. Diese reichen von einem 
Formular zur manuellen Eingabe über Meldung per E-Mail bis hin 
zur App „Meine-Umwelt“, mit deren Hilfe man Bestände von unter-
wegs melden kann. Wichtig ist, ein Foto der Pflanze zu machen, da 
die Beifuß-Ambrosie oft mit anderen Pflanzen verwechselt wird. Die 
Meldung sollte genaue Angaben zum Fundort, zu Größe und Anzahl 
der Pflanzen enthalten.

Ambrosia: ein Problem für die  
Gesundheit und die Landwirtschaft
Schon geringe Mengen der Pollen in der Atemluft können bei Aller-
gikern Reaktionen wie Heuschnupfen, Bindehautreizungen und 
Asthma auslösen. Neben dem Gesundheitsproblem ist die Ambro-
sia auch für die Landwirtschaft eine Problempflanze, denn sie ist ein 
Ackerunkraut, welches intensive Bekämpfungsmethoden - bei-
spielsweise einen erhöhten Herbizideinsatz - mit sich bringt. 

Klimawandel beschleunigt den Vormarsch der Ambrosia 
Beifuß-Ambrosien kommen schon seit vielen Jahrzehnten spora-
disch im Land vor. Ihre Samen wurden beispielsweise durch Verun-
reinigung von Vogelfutter eingeschleppt. Mit den wärmeren und 
längeren Sommern, die im Rahmen des Klimawandels zu beobach-
ten sind, können die Samen der Pflanzen regelmäßiger und in gro-
ßen Mengen heranreifen. Es ist damit zu rechnen, dass die Ambro-
sie zukünftig flächendeckend im Land sehr gute Ausbreitungsbe-
dingungen vorfindet und somit anzutreffen sein wird.

Bekämpfung der Pflanze
Jetzt ist ein günstiger Zeitraum, die Art zu bekämpfen. Sie ist so weit 
entwickelt, dass man sie erkennen kann, blüht aber meist noch 
nicht. Im eigenen Garten ist es einfach, kleinere Mengen an Ambro-
sien durch Ausreißen selbst zu bekämpfen. Sie sollte unbedingt nur 
mit Handschuhen ausgerissen und über den Restmüll entsorgt wer-
den, also nicht über die Biotonne. Bereits die Berührung mit den 
behaarten Stielen der Pflanzen kann eine Kontaktallergie auslösen. 
Blüht die Pflanze bereits, sollte man diese Arbeit nur mit Mund- und 
Nasenschutz und langer Kleidung durchführen. Eine spätere Nach-
kontrolle des Bestandes ist ratsam, da sie oftmals wieder austreibt 
kann, wenn die Wurzel nicht entfernt wurde. Weiterführende Infor-
mationen sind auf der Webseite der LUBW zu finden.

Termine & Veranstaltungen 
Naturheilverein Spechbach und 
Umgebung eV 
Am Samstag, dem 29. Juni 2019 findet von 
9,30 Uhr bis ca. 18 Uhr im Martin-Luther-Haus 

in Spechbach, Reichartshäuser Berg das Seminar „10 Schritte in 
ein neues, kraftvolles Selbstbewusstsein mit Numerologie“ statt. 



Nummer 26 • 28. Juni 2019 Seite 7Amtsblatt Elsenztal

Die bekannte Numerologin und Buchautorin der Bücher „Handbuch 
der Numerologie“ und „Zahl und Stein“ Editha Myriel Wüst aus 
Stadtbergen stellt uns die Numerologie als eine der ältesten Ge-
heimwissenschaften vor. Die Teilnehmenden erfahren die inhaltliche 
und seelische Essenz der 10 Zahlen im Jahreskreislauf und wie 
diese Botschaften für unser Leben positiv umgesetzt werden kön-
nen. Lassen Sie sich überraschen, was die Zahlen uns erzählen 
wollen! Das Seminar kostet 90 Euro für Mitglieder des NHV und 95 
Euro für Gäste.
Eine Anmeldung ist erforderlich bei Nadine Binder unter der Telefon-
Nummer 07263 – 40 99 600 oder unter der E-Mail-Adresse kontakt@
praxis-du-und-ich.de. Bei Bedarf kann ein gemeinsames Mittages-
sen bestellt werden.
Am Mittwoch, dem 3. Juli 2019 findet ab 19,30 Uhr der Vortrag 
“Erdstrahlen und Co“ mit dem geprüften Geobiologischen Berater 
des Forschungskreises Dr. Hartmann e.V. Wilfried Kappel aus 
Schwanheim im Seminarzentrum Dr. Geib in Spechbach statt. Der 
Vortrag kostet 3 Euro für Mitglieder des NHV und 6 Euro für Gäste. 
Es ist keine Anmeldung erforderlich!

Das nächste Stammtischtreffen des NHV ist am Freitag, 12. Juli 
ab 19,30 Uhr im Gasthaus „Zum Hirsch“ in Spechbach, Wolfstr. 3. 

Heimatverein Kraichgau e.V.
Kraichgau-Bibliothek wieder geöffnet
Am Samstag, 29. Juni 2019, besteht für Interessierte und Mitglieder 
des Heimatvereins erneut die Gelegenheit, sich in der im Schloss 
Gochsheim untergebrachten Kraichgau-Bibliothek von 9 bis 13 Uhr 
umfassend über den Kraichgau, seine Geschichte, seine Kultur und 
seine Bewohner zu informieren oder die Anregungen aus Exkursio-
nen zu vertiefen bzw. sich darauf vorzubereiten. Nicht zu vergessen 
auch unser „Bücherflohmarkt“ für heimatkundliche Literatur, die im 
Buchhandel meist bereits nicht mehr erhältlich ist.
In der Kraichgau-Bibliothek ist fast die komplette Literatur zum 
Kraichgau verfügbar, also Ortschroniken, Ortssippenbücher und 
Bildbände. Vor über 25 Jahren hat der Heimatverein Kraichgau aus 
kleinen Anfängen heraus diese Bibliothek eingerichtet, die heute 
nicht nur für die Vereinsmitglieder, sondern auch für viele Familien-
forscher, Lehrer, Schüler und Studenten zu einer unentbehrlichen 
Einrichtung bei der Suche nach Büchern ist, die längst nicht mehr 
im Buchhandel erhältlich sind.
Die kompakte Anordnung und übersichtliche Gliederung der Biblio-
thek erleichtert die Suche. Aber auch die fachkundige Bibliotheks-
betreuerin hilft gerne weiter. Da es sich um eine Präsenzbibliothek 
handelt, ist eine Ausleihe nicht möglich. Kopien können zum Selbst-
kostenpreis angefertigt werden. 
Der letzte Öffnungstermin vor der Sommerpause ist am 6. Juli. Der 
erste Öffnungstermin nach der Sommerpause wird der 14. Septem-
ber sein.
Adresse: Kraichgau-Bibliothek im Graf-Eberstein-Schloss in Gochs-
heim, Hauptstr. 89, 76703 Kraichtal-Gochsheim.
Die Öffnungstermine finden sich auch im Internet unter www.heimat-
verein-kraichgau.de. Dort finden Sie auch einen Link zum Verzeich-
nis der in der Kraichgau-Bibliothek vorhandenen Ortssippenbücher.

Jugendchor „Voices of 
Heaven“ gastiert in der 
Klosterkirche Lobenfeld
Ein bunt gemischtes Programm haben 

die „Voices of Heaven“ unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor 
Achim Plagge am Sonntag, 30. Juni um 19 Uhr in der Klosterkirche 
Lobenfeld vorbereitet.
Der Jugendchor wurde vor 18 Jahren von Achim Plagge gegründet 
und ist Teil der Singschule Eberbach in gemeinsamer Trägerschaft 
aus Musikschule e.V. und Ev. Kirchengemeinde. Die „Voices of Hea-
ven“ haben etwa 40 Mitglieder im Alter von etwa 14 bis 19 Jahren. 
Das Repertoire reicht von Motetten der Renaissance und Romantik 
bis zu Jazz- und Pop, Gospel und Swing. Seit vielen Jahren wird der 
Chor bei Konzerten von einer professionellen Band begleitet.
Im Jahr 2003 hatte der Chor seinen ersten großen Erfolg mit der 
Rock-Oper „Jesus Christ Superstar“: Er erhielt den 2. Preis beim 
Musiktheaterwettbewerbs Baden-Württemberg. Weitere Auszeich-
nungen: der Kulturpreis der Bürgerstiftung Eberbach, der Förder-
preis der Volksbank Neckartal sowie das Engagement als „Zukunft-

schor“ beim Kongress der Badischen Landeskirche 2011. Drei 
Konzertreisen führten in die USA.

Die Spenden, die am Ende dieses Benefizkonzertes gesammelt 
werden, sind für die Arbeit des Geistlichen Zentrums Klosterkirche 
Lobenfeld bestimmt. Hiermit sollen weiterhin Konzerte mit jungen 
Musikern organsiert werden, um sie zu fördern und um weiterhin 
Konzerte ohne Eintrittspreise anbieten zu können. Musik soll für 
jedermann attraktiv und erschwinglich sein.

Nähere Informationen unter www.kloster-lobenfeld.com

Skriptorium -  
Schönschreiben mit Tinte und Feder
Die inzwischen weitgehend in Vergessenheit geratene Technik des 
Schreibens mit Tinte und Feder wird in Form eines Seminares im 
Geistlichen Zentrum der Klosterkirche Lobenfeld angeboten. Das 
Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Initialen, den schmückenden 
Anfangsbuchstaben, die ornamental, floral oder „bewohnt“ ausge-
schrieben werden. Dabei können auch historische, zeitgemäße 
oder moderne Formen zum Zuge kommen, ganz nach Belieben der 
Teilnehmenden, die zudem durch die Atmosphäre der Klosterkirche 
in die Tradition klösterlicher Schreibstuben entführt werden.
Das Seminar findet am Freitag, 5. und 12. Juli jeweils von 19 bis 21 
Uhr unter der Leitung von Isolde Thoma-Flade statt, die als gelernte 
Porzellanmalerin viele Tipps auf Lager hat.
Das Seminar findet in der Klosterkirche in Lobbach-Lobenfeld statt.
Anmeldung und nähere Informationen gibt es unter info@kloster-
lobenfeld.com oder www.kloster-lobenfeld.com

Blutspenden auch in der 
Sommerzeit
Der DRK-Blutspendedienst bittet um 
Ihre Blutspende

Der Sommer ist da! Endlich Sonne und Energie im Schwimmbad, 
im Garten oder im Urlaub tanken. Aber: Unfälle und Krankheiten 
machen keine Ferien. Daher bittet der DRK-Blutspendedienst um 
Ihre Blutspende am

Dienstag, dem 09.07.2019
von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr
Auwiesenhalle, Schulstr. 19

74909 MECKESHEIM

Blutspenden werden dringend benötigt, um bei Unfällen, Operatio-
nen und Krankheiten zu helfen und Leben zu retten. So müssen 
allein 20 % aller Blutspenden für die Behandlung von Krebs einge-
setzt werden. Auch wenn Schwimmbäder, Freizeitparks und andere 
Aktivitäten locken, bittet der DRK-Blutspendedienst um die Unter-
stützung bei der Versorgung mit Blutpräparaten. 

Für alle, deren Urlaub noch bevorsteht, gehört der Blutspendeter-
min in jedem Fall auf die Urlaubs-Vorbereitungsliste. 

Eine Blutspende ist auch bei sommerlichem Wetter unbedenklich. 
Der Blutspendedienst empfiehlt, vor der Spende ausreichend (na-
türlich alkoholfrei) zu trinken.

Jede Spende zählt. Blut spenden kann jeder Gesunde von 18 bis 
zum 73. Geburtstag, Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 
Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der 
Entnahme eine ärztliche Untersuchung. 

Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmel-
dung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender 
eine gute Stunde Zeit einplanen. Eine Stunde, die ein ganzes Leben 
retten kann. Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen.

Damit Sie keinen Blutspendetermin mehr verpassen, bietet das DRK 
die Möglichkeit, sich über die Blutspende-App per E-Mail oder SMS 
an den Termin erinnern zu lassen. 

Zudem kann jede registrierte Blutspenderin bzw. jeder registrierte 
Blutspender sehen, wie vielen Patienten sie oder er bereits geholfen 
hat. Alle Infos hierzu unter www.spenderservice.net.

Alternative Blutspendetermine und weitere Informationen zur Blut-
spende sind unter der gebührenfreien Hotline 0800-1194911 und im 
Internet unter www.blutspende.de erhältlich.
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Sonstiges
Ferienerholungen des  
Caritasverbandes 
Drei unvergessliche Wochen in Natz/Südtirol 
Der Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis e.V. bie-
tet auch in diesen Sommerferien in der Zeit vom 17. 
August. –07. September 2019 eine dreiwöchige Fe-

rienerholung für Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 15 Jah-
ren in Natz /Südtirol an. 

Natz liegt bei Brixen, in 890 Meter Höhe auf einem Hochplateau in 
herrlicher Bergwelt. Landschaftlich bietet dieser Ort alles, was man 
sich unter Ferien und Erholung vorstellt. 

Der „Schirmerhof“, ein attraktives, gut ausgestattetes Jugendferien-
haus, ist Ausgangspunkt für viele Unternehmungen. Ausflüge, wie 
zum Beispiel nach Brixen oder an den Gardasee, wechseln sich ab 
mit Spielen, Schwimmen und Wandern. 

Das Haus verfügt über einen hauseigenen Pool und eine große 
Spielwiese.

Die Ferienerholung wird von gut ausgebildeten und erfahrenen Be-
treuern begleitet. Teilweise wird sie von den Krankenkassen aner-
kannt und auf Antrag bezuschusst. Darüber hinaus können Famili-
en, unter bestimmten Voraussetzungen, weitere Zuschüsse erhal-
ten, zum Beispiel vom Jugendamt. 

Für weitere Informationen und Anmeldung wenden Sie sich an den 
Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis e.V. | Carl-Benz-Straße 
3 | 68723 Schwetzingen | Tel.: 06202 9314-50 | Fax: 06202 9314-55 
| E-Mail: u.strus-bareuther@caritas-rhein-neckar.de

Große Aktion des VdK Baden-
Württemberg: „Pflege macht 
arm!“ 

Unter dem Motto „Pflege macht arm!“ macht der Sozialverband VdK 
Baden-Württemberg darauf aufmerksam, dass immer mehr pflege-
bedürftige Menschen, vor allem Heimbewohner, wegen der hohen 
Eigenanteile auf Sozialhilfe angewiesen sind. Sie werden so am 
Lebensende zu Taschengeldempfängern. Die Kinder werden oft in 
Regress genommen. Die im Frühjahr 2019 mit der Landespresse-
konferenz gestartete VdK-Aktion richtet sich insbesondere an das 
Land Baden-Württemberg, das 2010 aus der Förderung von Pflege-
heimen ausgestiegen ist. Der VdK fordert, die Heimbewohner bei 
den Investitionskosten zu entlasten. Weitere Informationen samt 
Film und der Möglichkeit der Abstimmung gibt es unter www.vdk-
bawue.de im Internet. Zudem wird sich der VdK-Gesundheitstag am 
14. September in der Liederhalle Stuttgart damit befassen.

Jetzt anmelden für Stuttgarter VdK-Gesundheitstag am 
14. September
„Pflege macht arm!“ – die große Aktion des Sozialverbands VdK 
Baden-Württemberg steht im Mittelpunkt seines diesjährigen Ge-
sundheitstags in der Liederhalle Stuttgart. Die VdK-Großveranstal-
tung findet 2019 bereits am Samstag, 14. September (10.00 bis 
15.30 Uhr), im Beethovensaal statt. Pflege- und Sozialexperten wol-
len im Wege von Vorträgen und einer Podiumsdiskussion der Situ-
ation der steigenden finanziellen Belastung von pflegebedürftigen 
Menschen und deren Angehörigen nachgehen und Lösungsansät-
ze erörtern. Auch Heimvertrag und Alltagsunterstützende Assistenz-
lösungen (AAL) werden thematisiert. Umrahmt wird die VdK-Traditi-
onsveranstaltung von einer kleinen Messeim Foyermit Ausstellern 
aus dem Gesundheits- und Rehabereich. Der Eintritt ist für alle Inte-
ressierten frei. Die Gratiskarten sind online unter www.vdk-bawue.de 
zu bestellen. Auch kann man sich direkt beim VdK-Landesverband 
(a.unger@vdk.de oder telefonisch (0711) 61956-52) anmelden.

100 % nachhaltig. 
Jetzt Pate werden und  
langfristig helfen.

Ihr Kontakt zu uns:
www.DRK.de/Paten 
       030 / 85 404 - 111  
Spenderservice@DRK.de

Projektpatenschaft

Wasser und Gesundheit
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der Schuldenstand von 1.973.882,33 Euro auf 1.827.036,69 Euro. 
Trotz eines positiven Haushaltsjahres müssen wir die Leistungsfä-
higkeit der Gemeinde mittel- und langfristig weiter erhöhen, wenn 
wir für kommende Krisenzeiten gewappnet sein wollen. Die ersten 
Schritte hierzu sind wir gemeinsam im Gemeinderat bereits gegan-
gen und haben wichtige Beschlüsse, unter anderem zu Gewerbe- 
und Wohnbauflächen, auf den Weg gebracht. Für die anstehenden 
Aufgaben benötigt die Gemeinde in den nächsten Jahren daher 
noch viel Kraft. Das gilt insbesondere mit Blick auf notwendige Sa-
nierungen etwa der Kultur- und Sporthalle sowie weiterer wichtiger 
Infrastruktur für alle Bürger. An dieser Stelle aber möchte ich mich 
zunächst ganz herzlich bei meiner Verwaltung für die Aufstellung 
der Jahresrechnung, für den Vollzug des Haushalts und die hervor-
ragende Arbeit über das ganze Jahr 2018 hin bedanken. 
Sollten Sie weitere Fragen haben oder Informationen benötigen, so 
stehen wir Ihnen im Rathaus gern zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Marco Siesing

Termine & Veranstaltungen
Aus dem Terminkalender:
Sa. 29.06.
2019

Gesang-
verein LYRA 
e.V.
Männerchor

Sommerfest Alte Schule, 
Schulstraße

So. 30.06.
2019

Kleintier-
zuchtverein 
C46 

Gockelfest Züchterheim 

So. 30.06.
2019

Turnverein 
1902 e.V. 

Schreiner-
dorflauf 

 

Vorschau Juli
Datum Veranstalter Veranstaltung Ort
Do.04.07. 
2019

BUND-
Ortsverband 

Monats-
versammlung 

Gasthaus zum 
Löwen, 19.30 Uhr 

Fr. 05.07. 2019 Schloss-
wiesenschule 

Theater-
vorstellung der 
Theater - AG 

Schloss-
wiesenschule 
Aktion zum 30-
jährigen Jubiläum

Sa./So. 06./07. 
2019

Freiwillige 
Feuerwehr 

Ausflug  

So. 07.07. 
2019

Schloss-
wiesenschule 

Theatervorstel-
lung der 
Theater - AG 

Schlosswiesen-
schule 
Aktion zum 
30-jährigen 
Jubiläum

Sa./
So.13./14.07. 
2019

Musikverein 
e.V.

Schlossseefest bei der Kultur- u.
Sporthalle

So. 14.07. 
2019

Ev. Kirchen-
gemeinde

Gottesdienst im 
Grünen
beim Schloss-
seefest

bei der Kultur- u.
Sporthalle

Sa. 20.07. 
2019

BUND-
Ortsverband 

Sommerfest 
BUND - KUC

 

So. 21.07. 
2019

Turnverein 1902 
e.V.

Übungsleiteres-
sen 

TV-Heim 

Do. 25.07. 
2019

Schloss-
wiesenschule 

Festakt der 4. 
Klässler 

Schlosswiesen-
schule 18.00 Uhr 

Fr. 26.07. 2019 Natur-, Tier- und 
Vogelfreunde 
e.V.

Monats-
versammlung 

Gasthaus zum 
Löwen, 19.00 Uhr 

Do./Fr. 
25./26.07. 
2019

Schützen-
verein e.V.

Ortsmeister-
schaft

Schützenhaus

Sa. 
27.07.2019

Fußball-
club 1920 e.V. 

Shoot Out 
Turnier

Kallenberg 

Eschelbronn
im Internet: www.eschelbronn.de

Amtliche Bekanntmachungen

Ferienbeschäftigung im Bauhof 
der Gemeinde Eschelbronn

Die Gemeinde Eschelbronn vergibt für max. drei Wochen in den 
Sommerferien, vorzugsweise im Zeitraum vom 19.08. bis 

06.09.2019 eine Ferienbeschäftigung.
Bei Interesse richte Deine Bewerbung bitte per E-Mail an:

personalamt@eschelbronn.de 
Für weitere Infos steht gerne Frau Filsinger  

(Tel. 06226/9509-15) zur Verfügung.

Jahresrechnung 2018
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
ich darf Ihnen in dieser Amtsblattausgabe eine kurze Zusammen-
fassung des Haushaltsjahres 2018 für unsere Gemeinde näherbrin-
gen. Das Jahr 2018 war ein erneut positives Haushaltsjahr für uns. 
Wir waren in der Lage neue Investitionen zu tätigen und gleichzeitig 
alte Schulden zu tilgen. Die Aufnahme von neuen Darlehen war - wie 
bereits seit 2015 - nicht notwendig. Den kommunalen Rücklagen 
konnten wir stattdessen neue Mittel zuführen.
In Zahlen ausgedrückt schloss das Rechnungsjahr 2018 mit Einnah-
men und Ausgaben in Höhe von insgesamt 8.316.494,82 Euro ab. 
Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt 6.849.061,00 Euro 
und auf den Vermögenshaushalt 1.467.433,82 Euro. Abzüglich der 
ordentlichen Kredittilgungen in Höhe von 146.845,64 Euro ergab 
sich somit eine Nettoinvestitionsrate von 729.823,15 Euro. Aufgrund 
der guten Wirtschaftslage und weiterer Effekte konnten wir erfreuli-
cherweise bei vielen kommunalen Einnahmearten, insbesondere 
bei der Gewerbesteuer und bei den Schlüssel-zuweisungen vom 
Land, signifikante Mehreinnahmen erzielen.
Zusammen mit besonnenem Wirtschaften, dem Handeln entlang 
nachhaltiger und langfristiger Ziele sowie des Ausnutzens von Syn-
ergieeffekten, bewirkte dies einen Verzicht auf die geplante Rückla-
genentnahme in Höhe von 330.100 Euro. Stattdessen waren wir in 
der Lage, den finanziellen Reserven 634.151,26 Euro zuzuführen, 
so dass sich die Allgemeine Rücklage Ende 2018 auf 1.710.066,65 
Euro belief. Durch die ordentlichen Tilgungen reduzierte sich auch 

Rathaus geschlossen
Am Freitag, den 28.06.2019 bleiben das 
Rathaus, der Bauhof und der Kindergarten 
wegen des diesjährigen Betriebsausfluges 
geschlossen. In dringenden Fällen (Ster-
befall) wenden Sie sich bitte an Tel. 0171-
5356576

Wir bitten um Beachtung.
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Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für Leistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Eschelbronn 

(Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS) 
 
 
Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit § 34 
Absatz 4 des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg (FwG), jeweils in der derzeit 
geltenden Fassung, hat der Gemeinderat der Gemeinde Eschelbronn am 21.05.2019 folgende 
Satzung über den Kostenersatz für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr beschlossen: 
 

§ 1  

Geltungsbereich 

(1) Diese Satzung regelt die Kostenersatzpflicht für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
Eschelbronn (im Folgenden Feuerwehr genannt). 
 

(2) Ersatzansprüche nach anderen Vorschriften bleiben unberührt. 

 

§ 2 

Aufgaben der Feuerwehr 

(1) Die Feuerwehr hat 
1. bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten und den 

Einzelnen und das Gemeinwesen vor hierbei drohenden Gefahren zu schützen und 
2. zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen technische Hilfe 

zu leisten. 
Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, einen Unglücksfall oder 
dergleichen verursachtes Ereignis, das zu einer gegenwärtigen oder unmittelbar 
bevorstehenden Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Menschen und Tieren oder 
für andere wesentliche Rechtsgüter führt, von dem die Allgemeinheit, also eine 
unbestimmte und nicht bestimmbare Anzahl von Personen, unmittelbar betroffen ist und 
bei dem der Eintritt der Gefahr oder des Schadens nur durch außergewöhnliche 
Sofortmaßnahmen beseitigt oder verhindert werden kann.  
 

(2) Die Feuerwehr kann ferner durch die Gemeinde beauftragt werden 
1. mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für Menschen, Tiere und Schiffe 

und 
2. mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere der Brandschutzaufklärung und -

erziehung sowie der Brandsicherheitswache. 
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Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Eschelbronn 

(Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS) 
 
 
Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit § 34 
Absatz 4 des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg (FwG), jeweils in der derzeit 
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Satzung über den Kostenersatz für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr beschlossen: 
 

§ 1  

Geltungsbereich 

(1) Diese Satzung regelt die Kostenersatzpflicht für die Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr 
Eschelbronn (im Folgenden Feuerwehr genannt). 
 

(2) Ersatzansprüche nach anderen Vorschriften bleiben unberührt. 

 

§ 2 

Aufgaben der Feuerwehr 

(1) Die Feuerwehr hat 
1. bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten und den 

Einzelnen und das Gemeinwesen vor hierbei drohenden Gefahren zu schützen und 
2. zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen technische Hilfe 

zu leisten. 
Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, einen Unglücksfall oder 
dergleichen verursachtes Ereignis, das zu einer gegenwärtigen oder unmittelbar 
bevorstehenden Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Menschen und Tieren oder 
für andere wesentliche Rechtsgüter führt, von dem die Allgemeinheit, also eine 
unbestimmte und nicht bestimmbare Anzahl von Personen, unmittelbar betroffen ist und 
bei dem der Eintritt der Gefahr oder des Schadens nur durch außergewöhnliche 
Sofortmaßnahmen beseitigt oder verhindert werden kann.  
 

(2) Die Feuerwehr kann ferner durch die Gemeinde beauftragt werden 
1. mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für Menschen, Tiere und Schiffe 

und 
2. mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere der Brandschutzaufklärung und -

erziehung sowie der Brandsicherheitswache. 
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§ 3 

Kostenersatzpflicht 

(1) Einsätze der Feuerwehr nach § 2 Absatz 1 sind unentgeltlich, soweit nicht in Satz 2 etwas 
anderes bestimmt ist. Kostenersatz wird verlangt: 
1. vom Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich oder grob 

fahrlässig herbeigeführt hat, 
2. vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch den Betrieb von Kraftfahrzeugen, 

Anhängefahrzeugen, Schienen-, Luft- oder Wasserkraftfahrzeugen verursacht wurde, 
3. vom Betriebsinhaber für Kosten der Sonderlösch- und -einsatzmittel, die bei einem 

Brand in einem Gewerbe- oder Industriebetrieb anfallen, 
4. vom Betreiber, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Umgang mit Gefahrstoffen 

oder wassergefährdenden Stoffen für gewerbliche oder militärische Zwecke entstand, 
5. von der Person, die ohne Vorliegen eines Schadensereignisses die Feuerwehr 

vorsätzlich oder infolge grob fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen alarmiert hat, 
6. vom Betreiber, wenn der Einsatz durch einen Alarm einer Brandmeldeanlage oder 

einer anderen technischen Anlage zur Erkennung von Bränden oder zur Warnung bei 
Bränden mit automatischer Übertragung des Alarms an eine ständig besetzte Stelle 
ausgelöst wurde, ohne dass ein Schadenfeuer vorlag, 

7. vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch einen Notruf ausgelöst wurde, der über 
ein in einem Kraftfahrzeug installiertes System zum Absetzen eines automatischen 
Notrufs oder zur automatischen Übertragung einer Notfallmeldung an eine ständig 
besetzte Stelle eingegangen ist, ohne dass ein Schadensereignis im Sinne von § 2 
Absatz 1 FwG vorlag. 

In den Fällen der Nummern 1 und 5 gelten § 6 Absätze 2 und 3 des Polizeigesetzes des 
Landes Baden-Württemberg (PolG) entsprechend. 
 

(2) Für Einsätze nach § 2 Absatz 2 wird Kostenersatz verlangt. Kostenersatzpflichtig ist 
1. derjenige, dessen Verhalten die Leistung erforderlich gemacht hat; § 6 Absätze 2 und 

3 des PolG gelten entsprechend, 
2. der Eigentümer der Sache, deren Zustand die Leistung erforderlich gemacht hat, oder 

derjenige, der die tatsächliche Gewalt über eine solche Sache ausübt, 
3. derjenige, in dessen Interesse die Leistung erbracht wurde, 
4. abweichend von den Nummern 1 bis 3 der Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch 

den Betrieb vom Kraftfahrzeugen, Anhängefahrzeugen, Schienen-, Luft- oder 
Wasserkraftfahrzeugen verursacht wurde. 
 

(3) Ersatz der Kosten soll nicht verlangt werden, soweit dies eine unbillige Härte wäre oder im 
öffentlichen Interesse liegt. 
  

§ 4 

Überlandhilfe 

Die Kosten der Überlandhilfe hat der Träger der Feuerwehr zu tragen, dem Hilfe geleistet 
worden ist. § 34 Absätze 4 bis 8 FwG i.V.m. § 5 der Satzung gelten entsprechend.  
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§ 5 

Höhe des Kostenersatzes 

(1) Der Kostenersatz wird in Stundensätzen für Einsatzkräfte und Feuerwehrfahrzeuge nach 
Maßgabe des § 34 Absätze 4 bis 8 FwG erhoben. Die Höhe der Kostenersätze ergibt sich 
aus dem in der Anlage zu dieser Satzung beigefügten Verzeichnis. 

 
(2) Für die Erhebung der Kosten für Einsatzkräfte werden Durchschnittssätze festgelegt.  

 
(3) Für die normierten und mit diesen vergleichbaren Feuerwehrfahrzeugen gelten gemäß § 

34 Absatz 8 FwG die pauschalen Stundensätze der Verordnung des Innenministeriums 
Baden-Württemberg über den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) in der 
jeweils geltenden Fassung. Für die übrigen Fahrzeuge ergeben sich die Kostenersätze 
aus dem in der Anlage zu dieser Satzung beigefügten Verzeichnis. 
 

(4) Die Einsatzdauer beginnt 
1. bei den Kosten für Einsatzkräfte mit der Alarmierung (Beginn des Einsatzes) und 

endet nach Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft einschließlich der 
notwendigen Aufräumungs- und Reinigungszeiten. 

2. bei Fahrzeugen mit der Abfahrt aus dem Feuerwehrgerätehaus und endet nach der 
Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft einschließlich Reinigungs-, Prüfungs-, 
Reparatur- und sonstiger Zeiten, die sich daraus ergeben, dass 
Feuerwehrfahrzeuge wieder einsatzfähig gemacht werden.  

 
(5) Die Stundensätze werden halbstundenweise abgerechnet. Angefangene Stunden werden 

bis zu 30 Minuten auf halbe Stunden, darüber hinaus auf volle Stunden aufgerundet.  
 

(6) Daneben kann Ersatz verlangt werden für  
1. von der Gemeinde für den Einsatz von Hilfe leistenden Gemeinde- und 

Werkfeuerwehren oder anderen Hilfe leistenden Einrichtungen und Organisationen 
erstattete Kosten, 

2. die Kosten der Sonderlösch- und Einsatzmittel nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nr.3, 
3. sonstige durch den Einsatz verursachte notwendige Kosten und Auslagen. Hierzu 

gehören insbesondere die durch die Hilfeleistung herangezogener und nicht durch Nr. 
1 erfasster Dritter, die Verwendung besonderer Lösch- und Einsatzmittel und die 
Reparatur oder den Ersatz besonderer Ausrüstungen entstandenen Kosten und 
Auslagen.  
 

§ 6 

Entstehen, Festsetzung und Fälligkeit der Kostenschuld 

(1) Die Verpflichtung zum Kostenersatz entsteht mit Beendigung der Inanspruchnahme der 
Feuerwehr. 

 
(2) Der Kostenersatz wird durch Verwaltungsakt festgesetzt. 
 
(3) Der Kostenersatz wird zu dem im Kostenbescheid genannten Zeitpunkt fällig. 
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§ 5 
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(3) Für die normierten und mit diesen vergleichbaren Feuerwehrfahrzeugen gelten gemäß § 
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endet nach Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft einschließlich der 
notwendigen Aufräumungs- und Reinigungszeiten. 
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§ 7 

Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.07.2019 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung zur Regelung des 
Kostenersatzes für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Eschelbronn vom 
04.12.1990 sowie die Änderungssatzungen dazu außer Kraft. 
 

Eschelbronn, den 21.05.2019 

 

Marco Siesing 
Bürgermeister 

     

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO: 
 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen 
soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Satzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
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Anlage zu § 5 Absatz 1 der Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für 

Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Eschelbronn 
(Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS) 

 
- Kostenersatzverzeichnis - 

 

1. Personalkosten 

je Feuerwehrangehörigen und Stunde 
- für Auslagen 4,00 Euro 
- für sonstige Kosten 4,00 Euro 
- Verdienstausfall in tatsächlicher Höhe 

 

2. Fahrzeuge 
 

2.1 genormte Fahrzeuge 
Für die genormten Fahrzeuge gelten die pauschalen Stundensätze der Verordnung 
des Innenministeriums über den Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr 
(VOKeFw) vom 18.03.2016 (GBl. S. 253). Diese lauten wie folgt: 
- Mannschaftstransportwagen MTW 20,00 Euro 
- Mittleres Löschfahrzeug MLF 83,00 Euro 
- Löschgruppenfahrzeug LF 20 170,00 Euro 
- Löschgruppenfahrzeug LF 20 KatS 133,00 Euro 
- Rüstwagen RW 187,00 Euro 

 

2.2 sonstige nicht in der VOKeFW aufgeführte Normfahrzeuge 
Die oben genannten Sätze gelten auch für Feuerwehrfahrzeuge, die mit den dort 
Genannten in ihrem taktischen Einsatzwert, ihrer zulässigen Gesamtmasse und 
ihrer technischen Beladung vergleichbar sind. Dies betrifft folgende Fahrzeuge: 
- Löschgruppenfahrzeuge LF 16/12 170,00 Euro 
- Löschgruppenfahrzeuge LF 16/TS 133,00 Euro 

 

3. Gerätschaften 
- Tragbare Aggregate, Pumpen sowie hydraulische Geräte  

Betriebskosten je Std.: 15,00 Euro 
- Tragbare motorgetriebene Geräte 

Betriebskosten je Std.: 10,00 Euro 
- Leitern (tragbar und mechanisch) 

Kosten pro Einsatz: 7,50 Euro 
- Schläuche pro Stück 

Kosten pro Einsatz: 5,00 Euro 
Wartung, Pflege, Reparatur: 5,00 Euro 

- Sonstige nicht aufgeführte Geräte 
Kosten pro Einsatz: 2,50 Euro 
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- Atemschutzgeräte 
Grundkosten pro Einsatz: 10,00 Euro 
Reinigung, Desinfektion pro Stück: 5,00 Euro 

- Atemschutzmaske 
Grundkosten pro Einsatz: 2,50 Euro 
Reinigung, Desinfektion pro Stück: 2,50 Euro 

- Pressluftflasche 
Füllkosten pro Flasche: 3,50 Euro 

- Ölanzug 
Grundkosten pro Einsatz: 10,00 Euro 
Reinigung, Desinfektion pro Stück: 12,50 Euro 

- Gas/Säureschutzanzug 
Grundkosten pro Einsatz: 37,50 Euro 
Reinigung, Desinfektion pro Stück: 37,50 Euro 

- Hitzeschutzanzug 
Grundkosten pro Einsatz: 37,50 Euro 

 

4. Sonstiges 
 

4.1 Erfrischungszuschuss 
Dauert ein Einsatz über vier Stunden ist gemäß § 16  Absatz 1 Satz 4 FwG ein 
Erfrischungszuschuss zu leisten. Hierbei werden die tatsächlichen Kosten 
angesetzt. 

 
4.2 Verbrauchsmaterialien und sonstige benötigte Materialien 

Diese werden zusätzlich zum entstandenen Kostenersatz gemäß 
§ 34 Absatz 4 Satz 3 FwG festgesetzt. Hierbei werden die tatsächlichen Kosten 
angesetzt. 

 

Es wird auf § 5 Absatz 6 der Satzung verwiesen. 
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Informationen zur Abfallwirt-
schaft für Eschelbronn

Abfuhr- und Sammeltermine auf einen Blick Juli 2019
2Rad-Behälter und Glasbox: 
Restmüll Biomüll Grüne Tonne plus Glasbox 
11./25. 12./26. 4./18. 1./29. 

Nur nach vorheriger Anmeldung (Tel:07261/931-310) werden abgeholt: 
Sperrmüll/Altholz Grünschnitt 
11./25. 2./16./30. 
Bei fett markiertem Datum handelt es sich um einen vom Regelab-
fuhrtag abweichenden Abfuhrtermin. 
Elektrogeräte/Schrott und Alttextilien/Schuhe: Keine Veröffentli-
chung der Abfuhrtermine mehr. Der Abholtermin wird Ihnen nach 
der Anmeldung schriftlich mitgeteilt. 

Neues von „Den Holzwürmern“
Förderverein 
Spendenaufruf

Spendenaufruf: 
5.000 Euro für mehr Spiele 
im Freien
Liebe Freunde und Unterstützer der Kindertagesstät-
te „Die Holzwürmer“, schon lange wünschen sich 
Kinder, Erzieher und Eltern mehr Spielemöglichkei-
ten im Außenbereich des Kindergartens. 

Inzwischen sind die Planungen weit gediehen. In ein 
paar Wochen sollen diese Spielgeräte den Kindern zusätzliche Freu-
de und Entfaltungsmöglichkeiten bieten:

• Kleeblattwippe

• Balancieranlage „Surfbrett“

• Kleinkinder-Tipi „Weißer Adler“

• Wasserspielanlage mit Pumpenpodest und Automatikpumpe

Durch Mitgliedsbeiträge an den Förder-
verein, Spenden sowie Einnahmen aus 
Flohmärkten und Martinsumzügen ist der 
größte Teil der Kosten bereits finanziert. 
Jedoch fehlen uns jetzt noch

5.000 Euro.
Deshalb bitten wir Sie, das Projekt durch eine Spende an den För-
derverein zu unterstützen. Egal, ob Sie 5 Euro, 50 Euro, 500 Euro 
(oder einen anderen Betrag) spenden. Jeder Euro hilft. 

Und an einer Spendenuhr in der Kindertagesstätte können Sie ab-
lesen, wie weit es noch bis zum Ziel ist. 

Haben Sie Lust, hier mitzuwirken? Bitte vergessen Sie nicht, bei der 
Banküberweisung Ihre Anschrift anzugeben, damit wir Ihnen eine 
Zuwendungsbestätigung zusenden können.

Es grüßt Sie herzlich der Vorstand
Sitz: Eschelbronn 
Amtsgericht Mannheim VR 340715

1. Vorsitzender: Jürgen Käfer 
2. Vorsitzender: Pascal Englert 

Bankverbindung: Volksbank Neckartal
IBAN: DE11 6729 1700 0044 4135 07 
BIC: GENODE61NGD
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 1. Vorstand: Jürgen Käfer 
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Förderverein der Kita „Die Holzwürmer“ Eschelbronn e.V. 
c/o Jürgen Käfer  |  Oberstraße 47  |  74927 Eschelbronn 
 
An alle Freunde und Unterstützer 
 
der Kindertagesstätte in Eschelbronn 

Schulnachrichten

Sonstiges
Zu verschenken:
1 Bettcouch
1 kleiner Nussbaum
Tel. 06226-40913

Vereine und Organisationen
FC Eschelbronn

Der FC Eschelbronn trauert um sein 
Ehrenmitglied

Johann Rienesl
der am 22.06.2019 verstorben ist.

Der Fußballclub Eschelbronn trauert um sein Ehrenglied Johann 
Rienesl. Johann Rienesl trat 1950 dem FC 1920 Eschelbronn e.V. 

bei.

Für sein Wirken gebührt Ihm unser Respekt und vor allem Dank.
Wir werden Ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen des Verstorbenen.
FC 1920 Eschelbronn e.V.

Florian Stier 1. Vorsitzender

Der FC sagt Danke - der Parkplatz am Vereinsgebäude ist wieder 
in einem Top Zustand. 
Jetzt besteht keine Gefahr mehr das Kinder in den Schlaglöchern 
verloren gehen.
Ein Dankeschön an die Gemeinde.

Es ist wieder Shoot Out Time. Mannschaften können sich jetzt wie-
der zum 5. Shoot out Turnier melden.

Mit Verkaufsstand der AG „Allerlei mit Spaß dabei“

Freitag, 5. 7. 2019, 18.00 Uhr
Sonntag, 7. 7. 2019, 15.00 Uhr
Theaterkarten sind ab dem 1. 7. 2019 zu 2,50 € im Sekretariat der Schlosswiesenschule erhältlich

Dorn-
röschen

Frei nach den Brüdern Grimm

Die Theater AG (Leitung: Petra Kirsch) und die Tanz AG (Leitung: Hilke Koneczny) der Schlosswiesen
schule Eschelbronn präsentieren in Kooperation mit den Sellemols Theaterleit Eschelbronn e.V.:

Amtsblatt Elsenztal – Eschelbronn
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Turnverein Eschelbronn
Übungsleiteressen
Zum diesjährigen Übungsleiteressen am Sonntag, 
den 21. Juli, lädt die Vorstandschaft alle Übungslei-
ter des Vereins mit ihren Partnern ein. 

Beginn ist um 11.30 Uhr im TV-Heim. 

Damit wir bessere planen können, bitten wir um Zu- oder Absage 
bis zum 14. Juli beim ersten Vorstand Lothar Ludwig (Tel. 40559)

SG Schwarzbachtal / 
TV Eschelbronn Handball
11.30 SG Schwarzbachtal - SG HD-Kirchheim
13.00 SV Waldhof-MA - SG Schwarzbachtal

Süwag-Jugendcup in Bammental
29.06.2019:

30.06.2019:
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Schützenverein 1924 e.V. 
Eschelbronn
An alle Firmen, Vereine und Interessengruppen
Liebe Sportsfreunde!
Zu unseren Ortsmeisterschaften laden wir Euch hier-

mit recht herzlich ein.
An folgenden Tagen wird der Ortsmeister 2018 ermittelt:
Donnerstag, den  25.07.2019 von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr
Freitag, den  26.07.2019 von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr
Disziplin: Kleinkaliber (22lfb/Standardgewehr), liegend aufge-
legt. Die Waffen und die Munition werden vom Verein bereitge-
stellt. Eigene Waffen und Munition sind nicht zugelassen. 
Schießausrüstung wie Schießjacke, Handschuhe etc. sind nicht 
erlaubt.

Die Mannschaften bestehen aus 4 Schützen, wobei mindestens 3 
Schützen am Wettkampftag starten müssen. Die Ergebnisse der 3 
besten Schützen je Wettkampftag werden zum Mannschaftsergeb-
nis gewertet. 

Ein Vor- oder Nachschießen ist nicht zulässig!

Je Wettkampftag wird ein Durchgang mit je 5 Probeschüssen und 
10 Wettkampfschüssen pro Schütze geschossen. Zum Mann-
schaftsergebnis zählen die besten Resultate des Wettkampftages. 
Bei Einsprüchen entscheidet das Kampfgericht. Die Mannschafts-
ergebnisse der zwei Wettkampftage ergeben das Gesamtergebnis. 
Eine getrennte Damenwertung erfolgt nicht, jedoch erhält die beste 
Damenmannschaft einen Preis. Die drei Mannschaften mit den 
höchsten Ringzahlen erhalten Sachpreise.
Aktive Schützen sind nicht startberechtigt!
Als aktiver Schütze zählt, wer seit 2017 an Meisterschaften ab 
Kreisebene oder an Rundenwettkämpfen in den Gewehr- bzw. 
Pistolendisziplinen teilgenommen hat! Jugendliche unter 16 
Jahren sind nicht startberechtigt!

Das Startgeld beträgt einschließlich Munition/Versicherung 
25,00 € je Mannschaft. Letztmöglicher Anmeldetermin ist der 
erste Wettkampftag!
Datenschutz-Veröffentlichung von Daten:
Mit der Anmeldung zu der Ortsmeisterschaft und der Teilnahme an 
der Ortsmeisterschaft erklärt sich der Teilnehmer damit einverstan-
den, dass seine Daten veröffentlicht werden.
Bei der Veröffentlichung kann es sich um folgende Daten handeln:
- Startlisten, Ergebnislisten, Name, Vorname, Wettkampfbezeich-

nung, Disziplin
Die Veröffentlichung kann in folgenden Medien stattfinden:
- Internet, Zeitschriften, Tageszeitung, Amtsblatt, Anschlagbrett.

Ist ein Teilnehmer nicht einverstanden, dass seine Daten veröffent-
licht werden, wird er nicht zum Wettkampf zugelassen. Nach dem 
Wettkampf kann einer Nichtveröffentlichung nicht mehr entspro-
chen werden.

Urheberrecht - Bilder:
Bei einer Veranstaltung müssen Teilnehmer damit rechnen fotogra-
fiert zu werden. Hier geht es um das Geschehen und nicht um die 
Person an sich. Für Bilder von Einzelpersonen muss von diesen die 
Genehmigung zur Veröffentlichung schriftlich eingeholt werden. Mit 
der Anmeldung akzeptieren die Teilnehmer die Wettkampfregeln 
gemäß dieser Ausschreibung. 
Die Siegerehrung findet am Freitag, den 26.07.2019 gegen 21.30 
Uhr mit anschließendem gemütlichen Beisammensein statt.
Allen Teilnehmern wünschen wir viel Spaß und „Gut Schuß“.

Schützenverein 1924 e.V. Eschelbronn
Die Vorstandschaft

Siedlergemeinschaft Eschelbronn
Email: sg-eschelbronn@verband-wohneigentum.de
http://www.verband-wohneigentum.de/sg-eschelbronn;
https://bw.verband-wohneigentum.org
https://www.gartenberatung.de

Termine im Juni 2019:
Wann: Freitag, 28.06.2019; 20.00 Uhr
Was: Teamsitzung zusammen mit eingeladenen Mitgliedern
Wo: Siedlerzimmer in der Alten Schule 1. OG; Schulstraße 14

Die Saisonvorbereitung läuft -  
und schwimmt....
Am Samstag, um genau 16.30 Uhr, fiel der Startschuss für den Sai-
son-Vorbereitungstriathlon im Freibad in Bammental. Die Spieler der 
Herrenmannschaften zogen zuerst 12 Bahnen (600m) bei leichtem 
Regen. Glücklicherweise erreichten alle das „Ufer“, einigen Athleten 
war schnell anzumerken, dass Wasser nicht ihr Element ist. Danach 
ging es auf die Laufstrecke nach Meckesheim, wo der Zieleinlauf bei 
strömendem Regen stattfand. Abgerundet wurde die sportliche He-
rausforderung durch ein fröhliches Beisammensein, bei dem die 
Energiereserven bei der dritten Disziplin „Steaks und Bratwürste 
vom Grill“ wieder aufgefüllt wurden. 
Die Herren bedanken sich bei allen, die zum Gelingen dieser Ver-
anstaltung beigetragen haben!

 

Weitere Informationen und Berichte auf facebook unter „TV 
Eschelbronn Handball“ und „SG Schwarzbachtal“, sowie auf 
handball-eschelbronn.de und sg-schwarzbachtal.com

Gesangverein „Lyra“ 1864 Eschelbronn e.V.
Sommerfest Lyra Männerchor
Am Samstag, den 29. Juni 2019 feiert der Lyra Männerchor sein 
diesjähriges Sommerfest im Hof der Alten Schule, Beginn 18 Uhr!
Der Verein bietet seinen Gästen ein interessantes Programm an. Für 
klangvolle Unterhaltung sorgen die Gastchöre MGV Lobenfeld, Lie-
derkranz Asbach, unser Frauenchor Vocalis und der Lyra Männer-
chor. Die regional bekannte Band Lehman Brothers wird das Fest 
mit Rhythmus und bekannten Songs umrahmen. Auch die kulinari-
sche Seite kommt nicht zu kurz.
Seien Sie herzlich willkommen! Der Gesangverein „Lyra“ freut sich 
auf viele Besucher.

Kleintierzuchtverein C 46 
Eschelbronn
Einladung zum Gockelfest mit Tierschau

Hiermit möchte die Vorstandschaft des Kaninchen- und Geflügel-
zuchtvereins C46 alle Mitglieder, Angehörigen und Freunde zum 
diesjährigen 

Gockelfest mit Tierschau am 30. Juni 2019
recht herzlich einladen.

Das Gockelfest mit Tierschau ist am Sonntag, den 30. Juni 2019 von 
10.30 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist selbstverständlich 
frei.Die Vorstandschaft freut sich auf euren Besuch!

Leistungschor beim Badischen Chorverband
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Tipps und Tricks von der Gartenberatung
des Verbandes Wohneigentum
Das geht! Hausmittel im Garten
Frisches Sägemehl dient als Sperrstreifen um empfindliche Pflanzen

Wir können was tun im Garten, um gegen ungeliebte Wildkräu-
ter und Schädlinge vorzugehen. Diese guten, alten Hausmittel 
helfen!
Erstmal gilt: Starke und gesunde Pflanzen sind widerstandsfähig 
gegen tierische Parasiten, Viren und Pilz- bzw. Bakterienkrankhei-
ten. Achten Sie daher bereits bei der Auswahl auf Arten, die zum 
Standortort passen, sowie auf robuste Sorten.
Schafwolle für die Bodenfruchtbarkeit 
Ein guter Boden bietet unseren Gartenpflanzen genügend Wasser 
und Nährstoffe. Unbehandelte Schafwolle verfügt über 12 Prozent 
Stickstoff, sowie über Phosphor, Kalium und Schwefel, und ist somit 
ein perfekter Langzeitdünger. Ihre Beschaffenheit bietet den Mikro-
organismen Unterschlupf und Nahrung zugleich. Nebenbei spei-
chert das Material Wasser und sorgt für eine vorteilhafte Boden-
struktur. Starkzehrer, wie Kohl, benötigen ca. 100 Gramm rohe 
Schafwolle pro Quadratmeter, Schwachzehrer die Hälfte.
Kaffee als Dünger und Schneckenschreck 
Kaffeesatz ist sehr reich an Mineralien. Sie können ihn trocknen, 
sammeln, und dann als Dünger verwenden. Da er zu einer Absen-
kung des pH-Wertes führt, also den Boden saurer macht, eignet er 
sich sehr gut für die Düngung von säureliebenden Moorbeetpflan-
zen wie Rhododendren, Azaleen und Kulturheidelbeeren.
Das Koffein wirkt effektiv gegen Schnecken. Entweder als Bohnen-
kaffeetinktur auf die Blätter sprühen, oder als Pulver rings um die 
Pflanze auf der Erde verteilen.
Noch ein Tipp gegen Schnecken: Frisches Sägemehl entzieht den 
Tieren die Feuchtigkeit und dient als Sperrstreifen um empfindliche 
Pflanzen. Streuen Sie das Mehl mindestens fünf Zentimeter dick und 
50 Zentimeter breit als Schutzwall aus. Nach einem Regenguss 
muss man das Sägemehl natürlich erneuern.
Pflanzenjauche und Pflanzenbrühe 
Vorbeugen ist besser als heilen: Die Inhaltsstoffe verschiedener 
Pflanzen machen Ihre Gartenschätze widerstandsfähig und schüt-
zen sie vor Schädlingen und Krankheiten. Setzen Sie sie immer früh 
morgens oder abends ein, damit die Blätter in der Sonne nicht ver-
brennen.
Multitalent Brennnessel 
Nicht nur Schmetterlinge und Bienen lieben Brennnesseln, auch 
Gärtner profitieren davon: Die wertvollen Inhaltsstoffe dienen der 
Pflanzenstärkung, der direkten Bekämpfung von Schaderregern und 
ergeben obendrein einen ausgezeichneten organischen Dünger.
Für Brennnesseljauche setzen Sie ein Kilogramm frische bzw. 150 
Gramm getrocknete Pflanzenteile mit zehn Liter Regenwasser in 
einem Gefäß an, das nicht aus Metall bestehen sollte. Die Mischung 
vergärt innerhalb von etwa zwei Wochen. Sobald sie nicht mehr 
schäumt, ist die Jauche einsatzbereit. Zur Pflanzenstärkung sprü-
hen Sie die abgeseihte Flüssigkeit 1:50 verdünnt wöchentlich.
Diese Verdünnung hilft auch direkt gegen saugende Schädlinge 
und Mehltau. So hat sich die Spritzung bei Obstbäumen im März 
zum Blattaustrieb gegen Blattläuse und rote Spinne bewährt. Im 
späten Frühjahr ausgebracht, schützt sie Pfirsichlaub vor der Kräu-
selkrankheit und viele Pflanzenarten vor Mehltaubefall.

Im Verhältnis 1:20 verdünnt eignet sich Brennesseljauche als orga-
nischer Dünger, zum Beispiel für Gemüse mit hohem Nährstoffbe-
darf wie Kohl und Porree.
Für die sogenannte beißende Brennnesselbrühe lassen Sie den 
Ansatz nur drei Tage stehen. Unverdünnt gespritzt macht sie Blatt-
läusen und Spinnmilben den Garaus.

Schachtelhalm schützt vor Pilzerkrankungen 
Ackerschachtelhalm stärkt das Pflanzengewebe. Obst-, Gemüse- 
und Zierpflanzen vermögen dann schaderregende Pilze besser ab-
zuwehren. Für eine Jauche setzen Sie 200 Gramm getrockneten 
Ackerschachtelhalm mit 10 Liter Wasser an. Die abgeseihte Flüssig-
keit spritzen Sie im Verhältnis 1:5 mit Wasser verdünnt an drei auf-
einanderfolgenden Tagen. Selbst bereits befallene Blätter können 
Sie direkt besprühen. Ebenso stärkend wirkt das Gießen mit Acker-
schachtelhalmjauche. Gönnen Sie Ihren Pflanzen diese Kur etwa 
zwei, drei Mal während der Saison.

Wunderknolle Knoblauch 
Knoblauchjauche wirkt erfolgreich gegen Erdbeermilben, andere 
Milben, Blattläuse und Pilzerkrankungen. Zur Herstellung geben Sie 
500 Gramm Frischkraut auf zehn Liter Wasser und lassen Sie die 
Mischung wie oben beschrieben vergären.
Die schützende Wirkung von Knoblauch geht außerdem direkt von 
den Pflanzen aus. Als Vorkultur von Tomaten beugen seine antibak-
teriellen Eigenschaften der Kraut- und Braunfäule vor. Zwischen 
Erdbeeren oder Möhren gesetzt, wirkt Knoblauch gegen Erdbeeräl-
chen (Nematoden) und Möhrenfliege: Sie mögen den starken Ge-
ruch des Knoblauchs nicht.

Copyright VERBAND WOHNEIGENTUM e.V. (Juni 2019)

BUND Eschelbronn
Liebe KUC-Kinder!
Unser nächstes Treffen findet 
am Dienstag den 2. Juli 2019 
statt. Da wir ans Wasser gehen 

werden bringt bitte entsprechende Kleidung und ein Handtuch mit. 
wir treffen uns wie immer um 16 Uhr an der Rathaustreppe in 
Eschelbronn! Auf ein baldiges Wiedersehen freuen sich eure Be-
treuer!
 

LandFrauenverein Epfenbach-
Spechbach-Eschelbronn

Fahrt zur Bundesgartenschau in Heilbronn am Mittwoch, den 3. 
Juli 2019.
Abfahrt um 8.50 Uhr in Spechbach an der Bushaltestelle und um 
9.00 Uhr in Epfenbach bei Christa Braun. 

Pfadfinder Royal Rangers
Pfingstcamp in der Pfalz
In den Pfingstferien waren wir Seeadler eine Woche 
in einem Pfadfindercamp. Zuerst haben wir unser 
Zelt aufgebaut. 

Das ist eine Kohte, die nur mit Holzstangen und Seilen aufgebaut 
wird. Dann haben wir uns im Zelt gemütlich eingerichtet und an-
schließend ging es gleich weiter mit einem Geländespiel im Wald. 
Unser Camp-Thema in diesem Jahr war Survival, also 
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Überleben in der Natur. Am zweiten Tag haben wir in kleinen Teams 
eine Orientierungs-Challenge gemacht: An vielen Stationen im Pfäl-
zer Wald konnten wir unser Geschick, unseren Mut und unser Wis-
sen unter Beweis stellen. Dabei sind wir auch über eine 15m hohe 
Leiter auf einen Felsen geklettert. Alle waren mutig und haben sich 
getraut hochzuklettern. Dort konnten wir ganz weit gucken! 

Am Abend haben wir dann frische Forellen ausgenommen und ge-
grillt. Für die Nicht-Fischesser gab es Würstchen. Das war echt le-
cker!
Wenn du bei den Pfadfindern dabei sein möchtest und 6-11 Jahre 
alt bist, komm einfach vorbei. Wir treffen uns immer donnerstags, 
16.30 - 18.00 Uhr, in Eschelbronn, Durstbüttenstr. 42.
Ansprechpartner: Ina Grote, Tel. 0160/93873420

Kirchliche Nachrichten
Ev. Kirchengemeinde Eschelbronn

Ev. Pfarramt, Neidensteiner Str. 7, 74927 Eschelbronn, 
Tel. 06226/41856 - 

Email: eki.eschelbronn-neidenstein@t-online.de 
Pfarrbüro Öffnungszeiten: 

Di. 9.00 Uhr - 11.00 Uhr + Do. 16.00 Uhr - 18.00 Uhr 
Jugendreferent: Michael Isaak 
E-Mail: misaak81@gmail.com 

Kirchliche Nachrichten ab So. 30. Juni 2019
Sonntag, 30.06.
10:10 Uhr  Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl / Pfarrer 
i.R. Erhard Schulz 
9.00 Uhr  Gottesdienst in Neidenstein / Pfarrer i.R. Erhard Schulz 
       
Montag, 01.07.
19.30 Uhr  Kirchenchorprobe 
18:03 Uhr  Spirit Gym in der Von-Venningen-Halle 
       
Dienstag, 02.07.
18.00 Uhr  AB-Gemeinschaft 
       
Mittwoch, 03.07.
6.00 Uhr  TauFRISCH - gemeinsam beten in der Kirche 
16.30 Uhr   Konfi-Unterricht im Gemeindehaus 
       
Donnerstag, 04.07.
16.00 Uhr  Teenkreis 
10.00 Uhr  Neidensteiner Burgkrabbler 

Freitag, 05.07.
16.30 Uhr  Jungen- und Mädchenjungschar 
19.00 Uhr  Jungbläserausbildung 
20.00 Uhr  Posaunenchorprobe 

Sonntag, 07.07.
10:10 Uhr  Familiengottesdienst mit Rückblick zur 
  Pfingstfreizeit mit anschließendem 
  Mittagessen im Gemeindehaus 
  Eschelbronn / Freizeit-Team 
17.00 Uhr  AbendGOTTESDIENST PLUS im Gemeinde-
  haus Eschelbronn; Mitwirkung: Lobpreis-
  Team / Michael Isaak 

    KEIN Gottesdienst in Neidenstein
 
Wochenspruch: Matthäus 11, 28 
Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und bela-
den seid; ich will euch erquicken. 
 
Vertretungsregelung Vakanz 
Pfarrer im Ruhestand Erhard Schulz ist für seelsorgerische Angele-
genheiten - u.a. für Beerdigungen - in unseren Kirchengemeinden 
zuständig. Nähere Informationen erfahren Sie über das Pfarramt 
oder Sie melden sich direkt bei Herrn Schulz (06226/9926081). 
 
Woche der Diakonie - UNERHÖRT! - Diese Alltagshelden 
In der Zeit vom 29.06.2019 bis zum 07.07.2019 findet die WOCHE 
DER DIAKONIE statt. 
Infoflyer und Spendentüten liegen in der Kirche und im Gemeinde-
haus aus. Gerne können Sie auch einen normalen Briefumschlag 
verwenden oder das Geld unter Angabe des Verwendungszwecks 
auf unser Konto überweisen. Unter Angabe Ihrer Adresse erhalten 
Sie eine Spendenbescheinigung von uns. 
 
Familiengottesdienst nach der Freizeit 
Schon wieder sind die Ferien und auch die Freizeit im Knüllhouse 
vorbei. Alle sind wohlbehalten zurück und es war eine schöne geist-
lich erfüllte Freizeit. Um die schönen Erinnerungen noch einmal 
aufleben zu lassen, laden wir Euch Kids mit Euren Eltern, Geschwis-
tern, Verwandten, Freunden und alle Interessierten herzlich zum 
Familiengottesdienst nach der Freizeit am Sonntag, 07.07.2019 um 
10:10 Uhr ins Gemeindehaus Eschelbronn ein. Genießt noch einmal 
gemeinsam diesen Rückblick und im Anschluss warten dann Würst-
chen mit Pommes und kühle Getränke auf Euch. 
Ein ganz herzliches DANKE geht auch an diejenigen, die die Freizeit 
mit Gebet, Geld- und Sachspenden - wie Kuchen und Obst - unter-
stützt haben. Kommen auch Sie vorbei und schauen Sich unsere 
Zirkusartisten an. 
 
AbendGOTTESDIENST PLUS 
Der etwas andere Gottesdienst für Jung und Alt findet am Sonntag, 
07.07.2019 um 17.00 Uhr im ev. Gemeindehaus Eschelbronn statt. 
Freuen Sie sich schon heute auf einen Abendgottesdienst, der Sie 
mit aktuellen christlichen Songs, geistlichen Anstößen und einer 
Snackbar im Anschluss versorgt. 
 
Hauskreise - Gebetskreis - Seelsorgegespräche 
Kontaktadressen können im Pfarramt erfragt werden. 
 
Gebetsnetz 
Vertrauensvolle Beter aus unseren Gemeinden bringen ganz ano-
nym und vertraulich Ihre Gebetsanliegen unterstützend vor Gott. 
Gesammelt werden Ihre Anliegen bis Montagabend bei Christina 
Hilbel Tel.Nr. 42 95 71 und im Gebetskästchen. 
 

Kath. Pfarramt - Mariä Himmelfahrt - Waibstadt 
So sind wir für Sie erreichbar: 

Kath. Pfarramt Mariä Himmelfahrt, Waibstadt 
Tel. 07263-40921-0, 

Sprechzeiten: Mo, Die, Do, Fr 9.00 - 12.00 Uhr, 
Dienstag 14.30 - 17.00 Uhr und Donnerstag 14.30 - 18.00 Uhr 

Homepage: www.se-waibstadt.de 

In seelsorglichen Notfällen: Tel. 07263-40921-29
KATH. KIRCHENGEMEINDEN ESCHELBRONN UND NEIDENSTEIN 
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Sonntag, 30. Juni 
10.15  Eschelbronn 

Dienstag, 02. Juli
Messfeier (Kaplan Elekwachi) 
18.30  Eschelbronn  Rosenkranz 
19.00  Eschelbronn  Messfeier (Kaplan Elekwachi)
 
Weitere Termine: 
Eschelbronn: 20.00 Elternabend Erstkommunion 2020 im Pfarrsaal 

Freitag, 05. Juli 
18.30  Neidenstein  Rosenkranz 
19.00  Neidenstein 

Sonntag, 07. Juli 
Messfeier (Kaplan Elekwachi) 
10.15  Eschelbronn  Wortgottes-Feier (WGL)
10.15  Neidenstein  Messfeier (Pfr. Vogelbacher)
 
Meditatives Tanzen 
Jeden Mittwoch sind Sie herzlich in den katholischen Pfarrsaal 
Eschelbronn zum meditativen Tanzen von 9.00 bis 10.30 Uhr einge-
laden.  Es freut sich auf Sie

Anna-Maria Dinkel 
Weitere Informationen finden Sie bei den einzelnen kath. Ge-
meinden, in unserem Pfarrbrief, der in den Kirchen ausliegt und 
auf unserer Homepage: www.sewaibstadt.de 
 

Neuapostolische Kirche- 
Gemeinde Eschelbronn 
Datum  Tag  Uhrzeit  Ort  Veranstaltung
So.  30.06.  09.30 Uhr  Eschelbronn  Gottesdienst
So. 30.06.  ab 12.00 Uhr  Heidelberg<->Hirschhorn 
    Bezirkstreffen/Schifffahrt
    für die Bezirke 
    Heidelberg und 
    Eberbach
Mo.  01.07.  16.00 Uhr  Bammental  Informationsveranstaltung
    zum neuen 
    Amtsverständnis
    für alle Amtsträger im 
    Ruhestand sowie 
    interessierte Glaubens-
    geschwister aus dem 
    Bezirk Eberbach

Di.  02.07.  15.30 Uhr  Neckarbischofsheim  Gottesdienst im 
     ASB Pflegeheim
Mi.  03.07.  20.00 Uhr  Eschelbronn   Gottesdienst, 
     Bezirksälteste
Do.  04.07.  10.30 Uhr    Seniorenwanderung 
     für den Bezirk 
     Eberbach
Fr.  05.07.  10.00 Uhr  Bammental   Eltern-Kind-Singen
     (0-3 Jahre) für die 
     Bezirke Heidelberg &
     Eberbach
Fr.  05.07.  20.00 Uhr  Sinsheim   Jugendabend für die 
     Bezirke Heidelberg &
     Eberbach
     Thema: IJT 
     Nachbearbeitung

Die Proben für den Gemeindechor finden immer Montags 20.00 
Uhr statt. Änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
Zu allen unseren Gottesdiensten und Veranstaltungen sind un-
sere Mitbürgerinnen und Mitbürger jederzeit herzlich eingela-
den. Unsere Kirche befindet sich in der Neidensteiner Str. 39 in 
74927 Eschelbronn. 
Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im In-
ternet unter: http://www.nak-eberbach.de/eschelbronn


